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Verordnung über die Förderung der Sportverbände und –vereine aus den Konzes-
sionsabgaben (VO-Sport)  

 
Vom 1. März 2004 (Nds.GVBl. Nr.7/2004 S.95), geändert durch VO vom 27.3.2007 
(Nds.GVBl. Nr.9/2007 S.133) und v. 6.3.2008 (Nds.GVBl. Nr.4/2008 S.79) - 21013 -  

Aufgrund des § 8 Abs. 7 des Niedersächsischen Gesetzes über das Lotterie- und Wett-
wesen (NLottG) vom 21. Juni 1997 (Nds.GVBl. S. 289), zuletzt geändert durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 12. Dezember 2003 (Nds.GVBl. S. 446), wird verordnet:  

§ 1 
Anerkennung von Sportverbänden und -vereinen  

(1) Niedersächsische Sportverbände und -vereine können vom Landessportbund Nieder-
sachsen e.V. (LSB) nach § 8 Abs. 2 NLottG anerkannt werden, wenn sie  

1. gemeinnützig sind,  
2. als Hauptzweck eine oder mehrere Sportarten pflegen oder fördern, die zur Erhal-

tung, Steigerung oder Wiederherstellung körperlicher Leistungsfähigkeit wesent-
lich beitragen, und  

3. die Gewähr für eine zweckmäßige und wirtschaftliche Verwendung der Finanzhil-
femittel bieten und in angemessenem Umfang Eigenmittel einbringen.  

(2) Der LSB hat die Anerkennung zu widerrufen, wenn die in Absatz 1 genannten Voraus-
setzungen nicht mehr erfüllt werden.  

§ 2 
Verfahren für die jährliche Planung der Mittelvergabe  

(1) Der LSB legt dem für den Sport zuständigen Ministerium (Fachministerium) jeweils bis 
zum 15.November die Planung für die im nachfolgenden Haushaltsjahr beabsichtigten 
Ausgaben (Bruttoveranschlagung) aus der ihm zustehenden Finanzhilfe vor. Eine Über-
sicht über die Einnahmen und Ausgaben entsprechend den Förderungszwecken nach § 8 
Abs. 3 NLottG sowie eine Übersicht über die aus der Finanzhilfe geförderten Stellen sind 
beizufügen. Die Vorlage des Haushaltsplans reicht aus, wenn dieser die aus der Finanz-
hilfe fließenden Einnahmen und die daraus finanzierten Ausgaben einschließlich der Stel-
len getrennt nach den Förderungszwecken des § 8 Abs. 3 NLottG ausweist. Wesentliche 
Änderungen der Planung über die beabsichtigte Verwendung der Finanzhilfe sind dem 
Fachministerium mitzuteilen.  

(2) Soweit die Finanzhilfe in organisatorisch eigenständigen Bereichen des LSB verwen-
det wird oder Sportverbände vom LSB feste Kontingente zur eigenverantwortlichen Be-
wirtschaftung im Rahmen des § 8 NLottG und dieser Verordnung erhalten, hat der LSB 
die Zuschussbeträge aus der Finanzhilfe entsprechend auszuweisen und die Haushalts-
pläne einschließlich der Stellenpläne dieser Bereiche oder Empfänger beizufügen. Satz 1 
gilt nicht für Sportverbände, die ein festes Kontingent aus der Finanzhilfe von weniger als 
300.000 Euro erhalten.  

(3) Soll eine Baumaßnahme mit mehr als 100.000 Euro oder eine Sportveranstaltung mit 
mehr als 20.000 Euro aus Mitteln der Finanzhilfe gefördert werden, so ist hierfür das Ein-
vernehmen mit dem Fachministerium erforderlich.  
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(4) Erfüllt die Planung der Mittelvergabe nicht die Anforderungen nach den Absätzen 1 
und 2, so kann das Fachministerium die Verwendung der Mittel von der Erfüllung von Auf-
lagen abhängig machen.  

§ 3 
Verwendung der Finanzhilfe  

(1) Von der Finanzhilfe sind mindestens zu verwenden:  

1. 3.700.000 Euro für die Errichtung oder Sanierung von Sportanlagen,  
2. 4.800.000 Euro für die Bezuschussung von Übungsleiterinnen und Übungsleitern 

im Breitensport,  
3. 2.400.000 Euro für den Trainereinsatz sowie die Durchführung von Trainingsla-

gern und Lehrgängen im Rahmen des Übungsbetriebs im Leistungssport und  
4. 500.000 Euro für Maßnahmen, die der Integration von Kindern und Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund sowie sonstigen sozial benachteiligten Personengrup-
pen in anerkannte Sportvereine dienen.  

(2) Es können im Haushaltsjahr 2004 bis zu 5 vom Hundert der Finanzhilfe, in den Haus-
haltsjahren 2005 und 2006 bis zu 3 vom Hundert und vom Haushaltsjahr 2007 an bis zu 1 
vom Hundert für Verwaltungsaufwand in Anspruch genommen werden. Verwaltungsauf-
wand im Sinne des Satzes 1 sind nicht Personalausgaben und Sachausgaben, die den 
Sportförderungsaufgaben nach § 8 Abs. 3 NLottG unmittelbar zugeordnet werden kön-
nen, insbesondere sind es nicht  

1. Personalausgaben für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für ihre Tätigkeit eine 
sportfachliche Qualifikation in Sportpädagogik, Sportwissenschaft oder als Diplom-
Trainerin oder Diplom-Trainer des Deutschen Sportbundes benötigen,  

2. Personalausgaben für sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die funkti-
onelle Betriebsführung von Sportschulen einschließlich der dazugehörigen Sport-
außenanlagen zuständig sind,  

3. Sachausgaben, die ausschließlich im Zusammenhang mit den Personalausgaben 
nach den Nummern 1 und 2 entstehen, und  

4. Sachausgaben, die nicht dem allgemeinen Geschäftsbedarf dienen.  

§ 4 
Nachweis und Prüfung der Verwendung der Finanzhilfe  

(1) Der LSB legt dem Fachministerium bis zum 30.September für das abgelaufene Haus-
haltsjahr einen durch eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschluss über die Verwendung der Fi-
nanzhilfe vor; es genügt der Gesamtjahresabschluss, wenn hieraus die Verwendung der 
Finanzhilfe ersichtlich ist. Aus dem Abschluss muss getrennt nach den Förderungszwe-
cken des § 8 Abs. 3 NLottG ersichtlich sein, wie die Finanzhilfe verwendet worden ist und 
in welcher Höhe Ausgabereste auf das nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die 
Wirtschaftsprüferin, der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist 
vom LSB im Einvernehmen mit dem Fachministerium zu beauftragen.  

(2) Der LSB hat sicherzustellen, dass die zweckentsprechende Verwendung der von ihm 
nach den verbandseigenen Regelungen an die Kreis- und Stadtsportbünde, Bezirkssport-
bünde sowie die Sportverbände und -vereine vergebenen Mittel aus der Finanzhilfe nach-
gewiesen wird. Vor dem Erlass oder der Änderung der verbandseigenen Regelungen ist 
dem Fachministerium frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Erfüllen die 
verbandseigenen Regelungen nicht die Anforderungen des § 8 NLottG und dieser Ver-
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ordnung, so kann das Fachministerium die Verwendung der Mittel von der Erfüllung ent-
sprechender Auflagen abhängig machen.  

(3) Die Prüfung der Verwendungsnachweise nach Absatz 2 Satz 1 obliegt dem LSB. Er 
regelt in den Fällen, in denen Sportverbände feste Kontingente aus der Finanzhilfe erhal-
ten, in Abstimmung mit den Sportverbänden und im Einvernehmen mit dem Fachministe-
rium, ob abweichend von Satz 1 die Prüfung der Verwendungsnachweise und des Jah-
resabschlusses der Sportverbände durch eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer 
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorzunehmen ist. In diesen Fällen ist der Prüf-
auftrag vom LSB im Einvernehmen mit dem Fachministerium zu erteilen. Die Prüfberichte 
sind dem Fachministerium bis zum 30.September für das vorige Haushaltsjahr zuzuleiten. 
Die Originalbelege für jede geförderte Maßnahme sind zu Prüfzwecken zehn Jahre lang 
aufzubewahren.  

(4) Soweit die Prüfung der Verwendungsnachweise und des Jahresabschlusses der 
Sportverbände nicht durch eine Wirtschaftsprüferin, einen Wirtschaftsprüfer oder eine 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen wird, prüft der LSB jährlich zufällig aus-
gewählte Verwendungsnachweise für mindestens 10 vom Hundert, bei Baumaßnahmen 
für mindestens 15 vom Hundert der aus der Finanzhilfe jeweils vergebenen Mittel bei den 
Empfängern. Die Prüfungen sollen in einem vertretbaren Zeitraum alle Empfänger erfas-
sen. Die Auswahl, die geprüften Verwendungsnachweise, der Prüfungsumfang und das 
Ergebnis der Prüfung sind nachvollziehbar zu dokumentieren.  

(5) Soweit der LSB seinen Prüfverpflichtungen nach den Absätzen 3 und 4 nicht nach-
kommt, gilt die Finanzhilfe als zweckwidrig verwendet.  

§ 5 
In-Kraft-Treten  

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ver-
ordnung über die Förderung der Sportverbände und -vereine aus den Konzessionsabga-
ben vom 16.Dezember 1998 (Nds.GVBl. S.717) außer Kraft.  
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Richtlinie 
 

für die Ehrung von Personen, Vereine und Verbänden 
(in der Fassung vom 29.10.1991) 

 
 

Aktive Sportler(innen), die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Hude (Oldb) haben, sollen für ihre 
Leistungen ausgezeichnet werden. Daneben soll auch Sportlern, die sich um den Sport auf 
Gemeindeebene besondere Verdienste erworben haben, sichtbare Anerkennung zuteil werden. 
 
 

I 
 

Aktive Sportler(innen), die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Hude (Oldb) haben, sollen für ihre 
Leistungen ausgezeichnet werden. Daneben soll auch Sportlern, die sich um den Sport auf 
Gemeindeebene besondere Verdienste erworben haben, sichtbare Anerkennung zuteil werden. 
 
Der Art der Verdienste entsprechend werden Plaketten 
 
  „Für hervorragende sportliche Leistungen“, 
 
  „Für besondere Verdienste um den Sport“ 
 
geschaffen. Über die Verleihung wird eine Besitzurkunde ausgestellt. Zusammen mit der Plakette 
werden Anstecknadeln ausgegeben. 
 
 

II 
 
Die Plakette " für hervorragende sportliche Leistungen" in Gold wird verliehen für: 
 
a) Teilnahme an Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften 
 
b) die 5. Berufung in eine Nationalmannschaft 
 
c) Erringung einer Deutschen Meisterschaft 
 
d) Erringung der 3. Norddeutschen Meisterschaft 
 
e) Erringung der 5. Landesmeisterschaft 
 
f) Erringung der 10. Bezirksmeisterschaft 
 
g) Mannschaftserfolge (zuständiger Fachverband und Kreissportbund nehmen in jedem Einzelfall 
gemeinsam Stellung zur Ehrungswürdigkeit). 
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Die Plakette "Für hervorragende sportliche Leistungen" in Silber wird verliehen für: 
 
a) eine Berufung in die Nationalmannschaft 
 
b) Erringung eines 2. bis 4. Platzes bei einer Deutschen Meisterschaft 
 
c) Erringung einer Norddeutschen Meisterschaft 
 
d) Erringung der 2. Landesmeisterschaft 
 
e) 3. Berufung in eine Landesauswahl 
 
f) Erringung der 5. Bezirksmeisterschaft 
 
g) Erringung der 10. Kreismeisterschaft 
 
h) Mannschaftserfolge (zuständiger Fachverband und Kreissportbund nehmen in jedem Einzelfall 
gemeinsam Stellung zur Ehrungswürdigkeit). 
 
 

III 
 

Die Plakette "Für besondere Verdienste um den Sport" in Gold soll an Sportkameraden(innen), die 
25 Jahre, die in Silber an Sportkameraden(innen), die 15 Jahre als Leiter bzw. Abteilungsleiter in 
einem Sportverein ehrenamtlich noch tätig sind. Für die Verleihung sind strenge Maßstäbe 
anzulegen, um den Wert der Auszeichnung zu wahren. 
 
 

IV 
 

Sportvereine werden aus Anlaß ihres 50-, 75- und 100-jährigen(usw. alle 25 Jahre) Bestehens 
durch Verleihung einer Urkunde und Überreichung einer Ehrengabe bedacht. Über die Art der 
Ehrengabe wird im Einzelfall entschieden. 
 
 

V 
 

Plaketten aufgrund der Tatbestände der Ziff. II sind nach Rücksprache mit dem Verein des zu 
ehrenden Sportlers zu verleihen. 
 
Anträge auf Verleihung von Plaketten oder Durchführung sonstiger Ehrungen aufgrund der 
Tatbestände der Ziff. III und IV sind von den Vereinen über den Fachverband beim Kreissportbund 
Landkreis Oldenburg einzureichen. Dieser gibt die Anträge mit einer Stellungnahme an die 
Gemeinde Hude (Oldb) weiter. Die Verleihung erfolgt im Namen der Gemeinde Hude (Oldb). Der 
vorhergesehene Termin der Verleihung wird dem Verein rechtzeitig mitgeteilt. Ein Rechtsanspruch 
auf Verleihung besteht nicht. Plaketten gleicher Art können an dieselbe Person nur einmal 
verliehen werden. 
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VI 
 

Vereine und Verbände mit ihrem Sitz in der Gemeinde Hude (Oldb) sollen durch die Gemeinde 
Hude (Oldb) eine sichtbare Anerkennung erhalten, wenn sie sich durch ihr Wirken besondere 
Verdienste um Hude erworben haben. Die Betätigung dieser Vereine und Verbände kann z.B. in 
den Bereichen Naturschutz, Kultur, Jugendpflege, Sozialarbeit erfolgen. Eine Entscheidung erfolgt 
im Einzelfall durch den Verwaltungsausschuß der Gemeinde Hude (Oldb). 
 
Die Anerkennung erfolgt durch die Überreichung einer Ehrenurkunde sowie die Übergabe einer 
Ehrengabe. Über die Art der Ehrengabe wird im Einzelfall entschieden. 
 
Neben der Ehrung von Vereinen und Verbänden ist auch die Ehrung von Vorstandsmitgliedern 
oder Delegierter dieser Vereine und Verbände möglich. Eine Ehrung erfolgt dann, wenn 
Vorstandsmitglieder oder Delegierte 15 Jahre in dem Verein oder Verband verantwortlich tätig 
gewesen und im Zeitpunkt der Verleihung noch tätig sind. 
 
Neben der Ehrung von Vereinen und Verbänden sowie Vorstandsmitgliedern oder Delegierten ist 
auch eine Ehrung von verdienten Einzelpersonen möglich. Voraussetzung für diese Ehrung ist es, 
daß diese Personen durch ihr Wirken einen positiven Einfluß auf die Entwicklung von Hude 
genommen haben. Die Entscheidung über diese Ehrung erfolgt ebenfalls durch den 
Verwaltungsausschuß der Gemeinde Hude (Oldb) im Einzelfall. Gleiches gilt für die Art der Eh-
rung. 
 
Ein Rechtsanspruch auf Ehrung besteht nicht. 
 
 
 
 
 
(Beschluß des Rates der Gemeinde Hude (Oldb) vom 29.10.1991). 
 




